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Pflanzlistet 

Liste A: Heimische Bäume 

Feldahorn 
Bergahom 
Bergulme 
Brucfrweide 
Elsbeere 
Feldulme 
Flatterulme 
Gemeine Esche 
Hainbuche 
S;;ndbirke 
SpitzB/1orr1 
Salweide 
Silberweide 
Stieleichr: 
Traubeneiche 
Traubenkirsche 
Weißdom 
W!nterfinde 

Acer campestre + . 
Acer ps.audoplatanus 
Ulmus g/abra 
Salix fragilis 
Sorbus torminalis 
U/mus mlr1or 
U/mus laevis 
Fraxinus exce/sior + 
Cerpinus belulus + 
Berufs pendufa + 
Acer pfatanoides 
Safix capres + 
Saflx....s.lba + 
Qu"erous robur 
Quercus petraea 
Prunus padus + 
Cratsegus monogyna 
Tilia cordata 

( + mehrstamm1ge Exemplare bevorzugen ) 

Liste 8: .Heimische Deckslräucher ·' . 

Rater Hartriegel 
Brombeere 
Faulbaum 
Grauweide 
Haselnuß 
Hunds-Rose 
Heckenrose 
Gern. Heckenkirsche 
Lorbeer-Weide 
Kriechweide 
Schlehe 
Schneeball 
Schwarzer Holunder 

-·-

Comus sangufnea 
Rubus fruticosus 
R/1amnu~· frangula 
Salix eleagnos 
Corylus avellana 
Rosa canina 
Rosa corymbifera 
Lonicera xylosteum 
Salix pentandra 
Salix repens 
Prunus spinosa 
Viburnum opulus 
Sambucus nigra 
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TEIL 
Art und Maß der 
baulichen Nutzung 

B 

J WA 1 allgemelnes Wol1n9eblet 

J GRZ J GrundHAchenzahl 

1 GFZ J Geschoßf1Ac11enzal1I 

~ 1 Vollgeschoß 
mit mOgllcltem V1ch1u1b1u 

Bauweise 

IE 1 
E3 
E--i 

Elnzelf1ftuser 

Baugrenze 

gepl. Grut1dstücksgrenze 

Öffentliche Grünßächen 

~Rasen 
l@o l Bäume 1 Sträucher 

jzj Heckenbegrenzung 

WA 

GRZ GF 

so 

Verkehrsßächen 

1· „ "I .. „„„ ... . .. -... -.... . .. . . . . „.„. 
;; i i;: ; : : : : : 

SlraßenOlcl1e1• 

1:::::::: :,,,:::::1 befahrbarer Wol•nweg 

1 1 Fußweg 

Sonstige Darstellungen 
und Festsetzungen 

Flrstrlcl1tung 

Satteldach 

Geltungsbereich 

flächen für Ver
und Entsorgung 

TEIL B TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 
======~===========================~==== 

1. GebäudC!hÖhen: 
Die Gebi4udehöhen werden traufseitig fesfgelegl mif 3,50 m für eingeschossige Bauweise; jeweils 
ge1r1essen zwischen der festgesetzten Erdgeschoß-FußbodenhOl1e und dem Schnittpunkt der 
Außenwand mit der Dach/Jaul. Die Erdg~scf1oß-Fußbodenhöhe darl die Geländeoberl/äche 11ict1l 

mehr als 0,5 m Übersehreifen. Das bezieht sich auf das vorhandene Gefiindenivear1 an der berg
scitigen Hilusffuchl. Drempe!f1öhen (Kniestock) ergeben sich aus den zulässigen Gebäudehöhen. 
Die vorhandenen Gefändehöhen auf den Grr1ndstücken dUrlen durch die Bebauung nicht wesont
lich verändert werden. 

2. Dächer: 
2ulässige Dachneigungen für Satteldächer mindestens 2G0 bis höchstens 45". Zugelassen wer
den als Satteldächer auch Walm- t1nd Kriippelwal11dächer. t=ür Garagen und Nebenanlagen sind 
auch Flachdächer zulässig. 
Dacheindeckung als Hartdach; ausgeschlossen sind Papp- und Blechdächer, sowie j egliche Well
elemente. 

3. Einfriedungen: Grundstücksefnfriedungen 
·zu öffentlichen Verkehrsflächen durch Schnitthecken, mind. 1,0 m breit und 

1,0 m bis 1,5 m hoch; 
• untereinander auch offene, für Kleintiere durchlässige Zäune. 

4. fmmissionsschutz: 
Heizstätten für feste Brennstoffe sind nicht zulässig. Als Ausnal1n1e gelten offene Kamine, 
Kamfnören und schwedische Kachefölen. 
Im Bereich der Wohngebäude Siedlung 2 ist an der Zufahrlsslraße A ein passiver Lärmschulz 
nach OJN 18005 mit Abpflanzung anzuordnen. 

5. Straßen/Wege: 
Straßen, befahrbare Wohnwege und Grundstückszufahrten sind mit offener Fuge (Abfluß. 
beiwerl max. 0,8) zu pflastern. Es werden Sickermulden mit Vegetationsdecke zur A11fnahn1e 
des Niederschlagsabflusses von den Offentlichen Fliichen angeordnet. Der_NiederschlagsahfJuß 
auf den privaten Flächen ist auf dem jeweiligen Grundstück zu versickern. 
Die Wohnwege sind mit fntegrierlen, andersfarbig gepflasterten Gehwegen zu planen. 

6. Grünotdnerische Festsetzungen~ 

6.1 Allgemefne Festlegungen: 
Sämtliche im Geltungsbereich befindlichen Gehöfze 11nlerliegen Erhaltungsfestsetzungen bz~v. 
Wiederanpflanzungsfestsetzungen r1ach dem BbgNatSchG. Bei der Anlage frel~vachsender 
Hecken ist auf unterschiedliche Wuchshöhen zu achten. 
Für die gärtnerische Anlage der Flächen jsf eine Frist von einem Jahr 

· nach Abschluß der Bauarbeiten rür Offentliche Anlagen 
- nach lngebrauchnahme der Wohngebäude für Gr11ndst1'jcksflächen festgesetzt. 

6.2 Öffentliches Grün: 
E111/ar1g der Straßen hat eine Bepflanzung mit ausschließlich einheimischen Bäumen un d 
Sträuchern 2 1J erlolgen. Die Flächen zwischen den GchOlzen sind mit Landschaltsrasen anzu
sähen. Zur offenen Landschaft is f eine weiträumige Bepflanzung aus einhein1ischen Bäumen 11nd 
Sträuchern zwischen Grundstücksgrenzen und Geltungsbereich als Randstreifen anzulege11. 
Die Abfaflcontainerstelff/iiche ist mit einer mind. 2,0 m breiten Hecke gegen die Grundstüc ke 
abzuschirmen. 

6.3 Private Grundstücksflächen: 

Wc-ge und Garagenzufahrlen sind, soweit eine Befesligung nolwendig ist, mit wasserdurchfäs
sigem_ Ma!eria/ oder Pflaster mil offenPr Fuge auszuführen. 
In die Pflasterlugen ist Rasen einzusäen. Nfcht überbaute GrundstUcksf/;3chen sind gärtnerisch 
anzulegen, d.h. zu begrünen. Dazu gehört auch die Bepflanzung mit B.iumen und Sträuche1il . 
Pflanzen -der nichtefnhelmischen Vegetation dürfen 15 % ausmachen. Je 500 m2 Grundstüc ks
fläche darl maximal ein Nadelbaum gepflanzt werden; ansonsten sind vonviegend heirnische 
laubgehöfze zu verwenden.Je Grundstück ist mindestens 1 BaHm (Hochstan1m) 2u pflanzen, der 
dem dörflichen Charakter der Umgebung entspricht. Hecken dürfen nicht aus Nadelgehölzen 
bestehen. 
Fenslerlose Fassadenf/ächen ab 25 m2 sind dauerhaft mit Kletterpflanzen zu begrünen. 
Die Nut2ung von Vorgärlen afs Arbeits- und Lagerfläche ist nicflt zulässig. 

)(EflEAllRENSVERMEßKE 

1. Aufgesteltt aufgn.nd des Aufste11ungsbe9chlusses 
der Stadtverordnetenversammlung der stectt Greif= 
ferberg vom 24.06.93. Der Beschluß WlM'de 

durch Aushang bekanntgemacht. .~!":-!J.'-.-:m+tnA P. ..... t?:, R 

°""""""' 
2. Die fOr Raumordnung und lendesplanlXJQ zu= 

sttllndige Stelle Ist gemäß § 246 Abs., Satz 1, Nr. 1 
BauGB t. V. mit§ 4 (3) BauZVO betettlgt worden . 

. 3. In einer öffenlic:hen Veranstaltung am 2"4.05.94 wur= 
den d ie Bürger gemAß § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB 

unterridltet. 

4. Oie von der Planung berührten Trtsger Offantlicher 
Belange aind mit Schreiben vom 13.07.94 :zur 
Abgabe einer Stelll.Xlgnahme aUfgefordert worden. 

Br'· 7.t 

5. Die Stadtverordneten\/ar&emmlung hat am ... ~~..-'.\~.:"4-
cten Entv•uif des 89bauungspla.nes beschlossen 

~.~~~~~'!C.~!Ri„'..'.l:-:i:-.,12.~ • und zur Aus!e<JUng bestimmt. 

6. Der Entw.Jrf des Bebauungsplanes, bestehend aus 
der Planzelchnung (Teil A) und dem Text (Teil 8) 
flaben in der Z&it vom ~l=?.·.9:\,.:1::;> .. bis zum .<?.:i.,li'.\...,~~ . 

Ort/Dohm 

. wahrend der Dienstzeiten im Amt Angermünde~ Land 
und wälrend der Spedlzelten des Bürgermeisters 
der Stadt Grettfenberg ausgelegen. ..~.'!":S-~~~-~.4-.!I:- .. · 

Ort/Dohim 

7. Oie Stadtverordnetenversamm1ung hat die vorge= 
bredrten Bedenken und Anregungen, sowie die Stef= 
lungnahmen der berührten Trager Offentlicher Baien= 
ge am 'J.t-,1t-."t~JT:.'t·.':.t,15geprüft. Oas Ergebnis ist mitge= • 
teilt worden. . .. ~!":'.~~.-:-.':':":'.~h.~IP;., .. '.l:\... ·.~~ 

8. Der katastermaßige Bestand, sowie die geometri= 
sehe Eindeutigkeit dar Festlegungen der neuen 
städtebaulichen Planung werden als richtig 
bescheinigt. 

g_ D.sr ~uungsplan, bestahend aus der Planzeich = 
nung (Teil A} und dem TEIJd (Teil B)wurde am .lf..~.Q~„."r.~ 
von dar Stadtverordnetan'Jsrsammlung ais Satzung 
Desehlc:;can. Oie Begrondung zi.m Bebauungsplan 
\Wrde rnit ßiJschluß der Stad!v&· ~et91'1' --ersamm=· 

10 Oie Genehmigung dieser Bebauungsplansatzung, 
bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und der'n 

Text (Teil 8) wurde mit VerfüQ!UOJJ der höheren Ver= 
waltu~hOrde vom .~,.f.F.-„"llr .. „ .... erteilt. 

11 Oie Bebauungsplansatzung, bestehend aus dar 
Plar.zelet"lnung (TeH A) und dem Text (Teil B) 
wird hiermit ausgefertigt. 

12 Oie Genett_m~ung des Bebauungsplanes wurde 
am .t?f:„e.1..• .. 'll! ... „ im Amt:1blatt ortsüblich 
bekanntgemedlt. 

-----·-· 

" 

.l 6. 1 
; . 
, •/ 

/ 
9 ] . ;./' Stall 

' --~-·--- '-\7~ ' . ' .:.-=--:- ----: . 1 
~---.:....:....:... ·~-

- --.---· 
• • 11 . . t II 

· ·q\o Q•. .. -- . . 
- - -- '. .. 1! 

.1ffiJf!'!'!~klr, . t. '·. ~l. !lt. 
Ort/Dahlm 

Stadt Greiffenberg 
Wohngebiet "l'v1ühlenberg" 
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